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674 der Beilagen zu den Stenographisthen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

I 

i 
I 

~ericht 

des Fin~ausschusses 
I 

über die Regierungsvorlage (622 der Beila-
gen): Bundesgesetz über die Besteuerung jdes 
Einkommens von Körperschaften (Kötjer-

schaftsteuergesetz 1988 - KStG 1988): 

Mit dem gegenständlichen Gesetzentwurf i soll 
dem Vorhaben, ein einfacheres und gerechteres 
Steuersystem zu schaffen, auf dem Gebiete! des 
Körperschaftssteuerrechtes entsprochen werder).. 

Der Grundtenor ist in der Festsetzung ~ines 
deutlich niedrigeren Einheitssatzes für alle KörPer
schaften und dem Abbau der wirtschaftlichen IP,op
pelbelastung auch auf der Ebene der Körperschaf
ten durch die Einführung einer allgemeinen Beteili-
gungsertragsbefreiung zu finden. ' 

Der Gesetzentwurf selbst steht im Zusammen
hang mit der bevorstehenden Reform des Rlech-
nungsregelungsrechtes. ; 

Als weiterer Ausgangspunkt für die Körper
schaftssteuerreform war die EG-Konformitä~ zu 
berücksichtigen. Eine EG-Richtlinie über die Har
monisierung der Körperschaftsteuer besteht de1rzeit 
noch nicht. Der Entwurf einer entsprechepden 
EG-Richtlinie läßt eine Tendenz zum Anrech
nungsverfahren erkennen. Das in Österreich v0rge
sehene Modell des Einheitskörperschaftsteu~rsat
zes in Verbindung mit einer allgemeinen Beteili
gungsertragsbefreiung steht mit einem künf~igen 
Anrechnungsverfahren (Anrechnung der auf die 
Ausschüttung entfallenden Körperschaftsteue} auf 
die persönliche Einkommen- oder Körpersdhaft
steuer des Gesellschafters) nicht in Widersprueh, es 
läßt sich ohne Schwierigkeiten adaptieren, $ollte 
die Entscheidung in der EG für ein Anrechnungs-

I 
verfahren getroffen werden. I 

Die Entscheidung, den einheitlichen KÖrper
schaftsteuersatz mit 30% festzulegen und damit 
eine Absenkung des bisherigen Spitzensatzeis um 
25 Prozentpunkte vorzunehmen, wird ein~rseits 
durch die Änderungen im Bilanzsteuerrecht: (vor 
allem durch Streichungen bzw. Einschränkungen 

I 

I 
I 

r 

im Rahmen der Investitionsbegünstigungen) und 
andererseits durch körperschaftsteuerrechtliche 
Änderungen ermöglicht. Die Einfachbesteuerung 
bei personenbezogenen juristischen Personen wird 
durch eine Verbindung der dreißigprozentigen 
Körperschaftsteuer mit einer um fünf Prozent
punkte auf 25% angehobenen Kapitalertragsteuer 
auf Ausschüttungen bei Weitergeltung des Halb
satzverfahrens sichergestellt. Die allgemeine Betei
ligungsertragsbefreiung verhindert bei allen Erträge 
aus Beteiligungen empfangenden Körperschaften 
eine weitere Besteuerung der mit 30% vorbelasteten 
Aussch üttungserträge. 

Der Wegfall des im § 22 Abs. 2 KStG 1966 ver
ankerten sogenannten "gespaltenen Körperschaft
steuersatzes" für offene Gewinnausschüttungen der 
Kapitalgesellschaften und Kreditgenossenschaften 
bewirkt keine Verschlechterung der Besteuerungs
situation und damit keine Negativwirkung für den 
Kapitalmarkt, da die durchschnittliche Steuerbela
stung bei der Ausschüttung ~er Einkommen über 
1,2 Millionen Schilling bisher zwischen 28 und 38% 
betrug. Der dreißigprozentige J<.örperschaftsteuer
satz wird eine wesentliche Verbesserung für thesau
rierende Körperschaften bewirken und damit eine 
stärkere Tendenz zur Gründung von Kapitalgesell
schaften auslösen. Die Reform kann im Gegenzug 
eine gewisse Entlastung im Bestand der Kapitalge
sellschaften zur Folge haben, da die Bedeutung der 
Holdinggesellschaften als Instrument der Vermei
dung der Schattenwirkung des bisherigen Aus
schüttungssteuersatzes wegfallen wird. 

Der Gesetzesvorschlag entspricht im Aufbau 
dem Einkommensteuergesetz 1988 und weist einen 
neu geordneten Text auf, der den Rechtsstoff 
sprachlich und optisch besser darstellt. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständlichen 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 9. Juni 1988 in 
Verhandlung genommen und am Beginn seiner 
Beratungen den Abgeordneten S c h m i d t m eie r 
zum Berichterstatter für den Ausschuß gewählt. 
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2 674 der Beilagen 

Sodann wurde beschlossen, zur Vorbehandlung des· 
Gegenstandes einen Unterausschuß einzusetzen. 
Diesem gehörten von der Sozialistischen Partei 
Österreichs die Abgeordneten Mag. Brigitte 
E der e r, Dr. He i n d I, Elfriede K a rl, 
M r k vi c k a, Dr. No w 0 t n y (Obmann), 
S eh m i d t m eie r, von der Österreichischen 
Volkspartei die Abgeordneten Dr. Fe urs te i n, 
Dipl.-Kfm. Dr. K e i m e I, Dr. Sc h ü s sei 
(Obmann-Stellvertreter), Sc h war z b ö c k, 
Dipl.-Kfm. Dr. S te i d I, Dr. Tau s, von der Frei
heitlichen Partei Österreichs die Abgeordneten 
Dipl.-Kfm. Holger Bau e r (Schriftführer), Dr. 
G u ger bau e r sowie vom Grünen Klub Abge
ordneter Dr. P i I z an. 

Der Unterausschuß hat den Entwurf in seiner 
konstituierenden Sitzung am 9. Juni 1988 sowie in 
der Sitzung am 14. Juni 1988 beraten. Im Zuge der 
Unterausschußberatungen unterbreiteten die Abge
ordneten Dr. S c h ü s sei und Dr. N 0 w 0 t ny 
Abänderungsvorschläge betreffend den § 7 Abs. 4, 
den § 8 Abs. 2 Z 2 und 3 sowie den § 12 Abs. 1 Z 1 
und einen Zusatzvorschlag auf Anfügung eines Sat
zes in § 17 Abs. 1. 

Bei der Abstimmung wurde im Unterausschuß 
Einvernehmen über die Regierungsvorlage in der 
Fassung der erwähnten Vorschläge erzielt. 

Der Unterausschuß legte dem Finanzausschuß 
einen schriftlichen Bericht als weitere Verhand
lungsgrundlage im Sinne des § 41 Abs. 4 letzter 
Satz des Geschäftsordnungsgesetzes vor. 

Diesen hat der Finanzausschuß in seiner Sitzung 
am 30. Juni 1988 in Verhandlung genommen. An 
der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
EIfriede K a rl, Dr. S c h ü s sei, S c h m i d t -
me i e r, Dipl.-Kfm. Holger Bau e r sowie der 
Bundesminister für Finanzen Dipl.-Kfm. La c i n a. 

Die Abgeordneten Elfriede Kar I und Dr. 
S c h ü s sei legten einen Abänderungsantrag 
betreffend § 2 Abs. 4, § 5 Z 9, § 5 Z 10, § 7 Abs. 4, 
§ 8 Abs. 4, § 12 Abs. 1 Z 6, § 17 Abs. 1, § 26 Abs. 3 
Z 2 und § 26 Abs. 4 Z 2 vor. 

Diesem Antrag war folgende Begründung beige
geben: 

Zu § 2 Abs. 4: 

Mit der Erweiterung des § 2 Abs. 4 wird für Ver
sorgungsbetriebe eine Ausnahme vom Grundsatz 
geschaffen, daß Tätigkeiten der juristischen Perso
nen des privaten Rechts nach den für diese Rechts
form geltenden Vorschriften besteuert werden. 
Führen Körperschaften öffentlichen Rechts Versor
gungsbetriebe in privatrechtlichen Organisations
formen, so ist eine Zusammenfassung aller Versor-

gungssparten zu einem einheitlichen Betrieb zuläs
sig und zwar auch dann, wenn die Gewinnabsicht 
bei einzelnen Versorgungssparten fehlt. Weiters ist 
auf das Zusammenfassen mehrerer Sparten der -
nach allgemeinen Grundsätzen im Bereich der Ver
lustabdeckung durch gewinnbringende 
Betriebszweige gegebenenfalls relevante - Tatbe
stand der verdeckten Gewinnausschüttung nicht 
anzuwenden. Zu prüfen bleibt, ob der gesamte Ver
sorgungsbetriebeverbund die Voraussetzungen 
einer Einkunftsquelle erfüllt. Besteht hinsichtlich 
des gesamten Verbundes keine Gewinnabsicht und 
unterhält die Körperschaft des privaten Rechts 
daneben andere Betriebe, so ist der Versorgungs be
triebeverbund aus der Einkommensermittlung aus
zuscheiden. 

Zu § 5 Z 10: 

Mit dem im § 5 Z 10 neueingefügten Satz wird 
gemeinnützigen Bauvereinigungen die Möglichkeit 
eingeräumt, in ZweifelsfälIen einen Feststellungsbe
scheid darüber zu erwirken, ob Geschäfte innerhalb 
oder außerhalb der im § 7 Abs. 1 bis 3 des Woh
nungsgemeinnützigkeitsgesetzes umschriebenen 
Tätigkeiten gelegen sind. Eine solche Möglichkeit 
erscheint im Hinblick auf die eigenständige abga
benbehördliche Beurteilung der Geschäftstätigkeit 
der Bauvereinigungen zweckmäßig. 

Zu § 7 Abs.4: 

Wertminderungen internationaler Schachtelbe
teiligungen im Sinne des § 7 Abs. 4 bleiben grund
sätzlich steuerwirksam. Dies scheint im Interesse 
der Förderung der Exportwirtschaft, die in der 
Phase des Aufbaues eines Exportmarktes mittels 
Tochtergesellschaften mit Anlaufverlusten zu rech
nen hat, gerechtfertigt. Veräußerungsgewinne sol
len alIerdings insoweit nicht steuerfrei sein, als auf 
die gesamte Beteiligung oder Teile davon (auch vor 
dem Erreichen des Beteiligungsausmaßes von 25%) 
in der Vergangenheit Teilwertabschreibungen vor
genommen worden sind. 

Zu § 8 Abs. 4: 

Im § 8 Abs. 4 solI die Reihenfolge der Z 2 und 3 
vertauscht werden, um entsprechend dem EStG 
1988 den Verlustabzug als letzte Sonderausgabe 
festzulegen. 

Zu § 12 Abs. 1 Z 6: 

Mit der Ergänzung des § 17 Abs. 1 wird die 
Möglichkeit einer Prämienrückerstattung auf 
Unternehmen, die ausschließlich das Rückversiche
rungsgeschäft betreiben, erweitert. 
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6741 der Beilagen 3 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsv(or
lage in der vom Unterausschuß vorgeschlagenen 
Fassung unter Berücksichtigung des Abänderurlgs
antrages der Abgeordneten Elfriede Kar I Jnd 
Dr. S c h ü s sei einstimmig angenommen. r 

Kuba 

Berichterstatter 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 

. '. wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e set z - ,. 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 1988 06 30 

Dr. Nowotny 

Obmann 

/ 
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z 
Bundesgesetz vom xx. xx. 1988 über die 

Besteuerung des Einkommens von Körper
schaften (Körperschaftsteuergesetz 1988 -

KStG 1988) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Inhaltsverzeichnis: 

1. TEIL 

PERSÖNLICHE STEUERPFLICHT 

1. ABSCHNITT 

Arten der Steuerpflicht 

§ 1. Unbeschränkte und beschränkte Steuerpflicht 
§ 2. Betriebe gewerblicher Art von Körperschaf

ten des öffentlichen Rechts 
§ 3. Abgrenzung der persönlichen Steuerpflicht 
§ 4. Beginn und Ende der Steuerpflicht 

2. ABSCHNITT 

Befreiungen 

§ 5. Befreiungen 
§ 6. Pensions- und Unterstützungskassen 

2. TEIL 

EINKOMMEN 

3. ABSCHNITT 

Allgemeine VO,rschriften 

§ 7. Einkommen, Einkommensermittlung 
§ 8. Einlagen, Entnahmen und Einkommensver-

wendung 
§ 9. Organschaft 
§ 10. Befreiung für Beteiligungserträge 
§ 11. Abzugsfähige Aufwendungen und Ausgaben 
§ 12. Nichtabzugsfähige Aufwendungen und Aus-

gaben 

4. ABSCHNITT 

Sondervorschriften für Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften 

§ 13. Rückvergütungen bei Verbrauchergenossen
schaften 

5. ABSCHNITT 

Sondervorschriften für Banken 

§ 14. Haftrücklage 

6. ABSCHNITT 

Sondervorschriften für Versicherungsuntemehmen 

§ 15. Versicherungstechnische Rückstellungen 
§ 16. Risikorücklage 
§ 17. Prämienrückerstauungen (Gewinnbeteiligun

gen) 

7. ABSCHNITT 

Einkommensermittlung bei Beginn und Ende der 
Steuerpflicht 

§ 18. Beginn und Ende einer Steuerbefreiung 
§ 19. Auflösung und Abwicklung (Liquidation) 
§ 20. Verschmelzung (Fusion)' und Umwandlung 

3. TE IL 

BESTEUERUNG BEI BESCHRÄNKTER 
STEUERPFLICHT 

§ 21. Einkünfte bei beschränkter Steuerpflicht 

4. TE I L 

TARIF UND BESONDERE ABZÜGE 

§ 22. Steuersatz 
§ 23. Sanierungsgewinn und Freibetrag für begün

stigte Zwecke 
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5. TEIL 

ERHEBUNG DER STEUER 

§ 24. Erhebung der Steuer 

I 

i 
I 

6. TEIL I 
VERWEISE AUF ANDERE BUNDESGEj 

SETZE . 

§ 25. Verweise auf andere Bundesgesetze 

7. TEIL 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIF-
TEN ! 

I 
§ 26. Inkrafttreten und Aufhebung 
§ 27. Voll ziehung 

1. TEIL 

PERSÖNLICHE STEUERPFLICHT 

1. ABSCHNIIT i 

Arten der Steuerpflicht I 

I 

U n be s c h r ä n k t e und be s c h r ä n k t1e 
Steuerpflicht I 

§ 1. (1) Körperschaftsteuerpflichtig sind 1 nur 
Körperschaften. I 

(2) Unbeschränkt steuerpflichtig sind Körper
schaften, die im Inland ihre Geschäftsleitung 0der 
ihren Sitz (§ 27 der BundesabgabenordnJng) 
haben. Als Körperschaften gelten: ! 

1. Juristische Personen des privaten Rechts. I 

2. Betriebe gewerblicher Art von KörperschJften 
des öffentlichen Rechts (§ 2). I 

3. Nichtrechtsfähige Personenvereinigungen, 
Anstalten, Stiftungen und andere ZwecKver-
mögen (§ 3). I 

Die unbeschränkte Steuerpflicht erstreckt sichl auf 
alle in- und ausländischen Einkünfte im Sinnei des 
§ 2 des Einkommensteuergesetzes 1988. I 

(3) Beschränkt steuerpflichtig sind: I 

1. Körperschaften, die im Inland weder lihre 
Geschäftsleitung noch ihren Sitz (§ 271 der 
Bundesabgabenordnung) haben, mit ihren 
Einkünften im Sinne des § 21 Abs. 1. Als Kör-
perschaften gelten: I 
a) Körperschaften, Personenvereinigungen 

I 
und Vermögens massen, die einer inl~ndi-
sehen juristischen Person vergleichbar 
sind. I 

b) Nichtrechtsfähige Personenvereinigu~gen, 
Anstalten, Stiftungen und andere Zw,I'eck
vermögen (§ 3). 

2. Inländische Körperschaften des öffentlichen 
Rechts mit ihren Einkünften im Sinne desi§ 21 
Abs.2. I 

3. Körperschaften im Sinne· des Abs.2 ,Z 1, 
soweit sie von der unbeschränkten KÖ1l'ei-

I 

schaftsteuerpflicht befreit sind, mit ihren Ein
künften im Sinne des § 21 Abs. 2. 

Betriebe gewerblicher Art von Kör
perschaften des öffentlichen 

Rechts 

§ 2. (1) Betrieb gewerblicher Art einer Körper
schaft des öffentlichen Rechts ist jede Einrichtung, 
die 

wirtschaftlich selbständig ist und 
ausschließlich oder überwiegend einer nach
haltigen privatwirtschaftlichen Tätigkeit von 
wirtschaftlichem Gewicht und 
zur Erzielung von Einnahmen oder im Falle 
des Fehlens der Beteiligung am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr von anderen wirt
schaftlichen Vorteilen und 
nicht der Land- und Forstwirtschaft (§ 21 des 
Einkommensteuergesetzes 1988) 

dient. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht 
erforderlich. Die Tätigkeit der Einrichtung gilt 
stets als Gewerbebetrieb. 

(2) Als Betrieb gewerblicher Art gelten auch: 
1. Die Beteiligung an einer Gesellschaft, bei der 

die Gesellschafter als Mitunternehmer anzu
sehen sind. 

2. Die entgeltliche Überlassung eines Betriebes 
gewerblicher Art. 

(3) Versorgungsbetriebe einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts werden als einheitlicher Betrieb 
gewerblicher Art behandelt, wenn sie organisato
risch zusammengefaßt sind und unter einer gemein
samen Leitung stehen. Versorgungsbetrieb ist nur 
ein Betrieb, der die Bevölkerung mit 

Wasser oder 
Gas oder 
Elektrizität oder 
Wärme 

versorgt oder der 

dient. 

dem öffentlichen Verkehr einschließlich des 
Rundfunks oder 
dem Hafenbetrieb 

(4) Ein Betrieb gewerblicher Art ist auch dann 
unbeschränkt steuerpflichtig, wenn er selbst eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Betriebe, 
die von juristischen Personen des privaten Rechts 
geführt werden, sind nach den für diese Rechts
form geltenden Vorschriften zu besteuern. Sind an 
der juristischen Person des privaten Rechts unmit
telbar oder mittelbar ausschließlich Körperschaften 
des öffentlichen Rechts beteiligt, gelten in einem 
gesonderten Rechnungskreis geführte Tätigkeiten 
im Sinne des Abs. 3 als einheitliche Tätigkeit, auch 
wenn bei den einzelnen Tätigkeiten die Absicht 
fehlt, Gewinne zu erzielen. Auf das Zusammenfas
sen derartiger Tätigkeiten in einer juristischen Per
son des privaten Rechts ist § 8 Abs. 2 nicht anzu
wenden. 
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6 674 der Beilagen 

(5) Eine privatwirtschaftliehe Tätigkeit im Sinne 
des Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Tätigkeit über
wiegend der öffentlichen Gewalt dient (Hoheitsbe
trieb). Eine Ausübung der öffentlichen Gewalt ist 
insbesondere anzunehmen, wenn es sich um Lei
stungen handelt, zu deren Annahme der Leistungs
empfänger auf Grund gesetzlicher oder behördli
cher Anordnung verpflichtet ist. Als Hoheitsbe
triebe gelten insbesondere Wasserwerke, wenn sie 
überwiegend der Trinkwasserversorgung dienen, 
Forschungsanstalten, Wetterwarten, Schlachthöfe, 
Friedhöfe, Anstalten zur Nahrungsmitteluntersu
chung, zur Desinfektion, zur Leichenverbrennung, 
zur Müllbeseitigung, zur Straßenreinigung und zur 
Abfuhr von Spülwasser und Abfällen. 

Abgrenzung der persönlichen Steu
erpflicht 

§ 3. Nichtrechtsfähige Personenvereinigungen, 
Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen 
sind körperschaftsteuerpflichtig, wenn ihr Einkom
men weder nach diesem Bundesgesetz noch nach 
dem Einkommensteuergesetz 1988 unmittelbar bei 
einem anderen Steuerpflichtigen zu versteuern ist. 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

§ 4. (1) Körperschaften im Sinne des § 1 Abs.2 
Z 1 sind ab jenem Zeitpunkt steuerpflichtig, in dem 
die Rechtsgrundlage wie Satzung, Gesellschaftsver
trag oder Stiftungsbrief festgestellt ist und sie erst
malig nach außen in Erscheinung treten. Der 
Beginn der Steuerpflicht der Körperschaften im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Z 2 und 3 richtet sich nach den 
§§ 2 und 3. 

(2) Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 2 sind 
bis zu jenem Zeitpunkt steuerpflichtig, in dem die 
Rechtspersönlichkeit untergeht, jedenfalls bis zu 
jenem Zeitpunkt, in dem das gesamte Vermögen 
auf andere übergegangen ist. 

2. ABSCHNITT 

Befreiungen 

§ 5. Von der unbeschränkten Körperschaftsteu
erpflicht sind befreit: 

1. - Die Österreichischen Bundesbahnen und 
- die staatlichen Monopolbetriebe, 
soweit sie nicht in eine privatrechtliche Form 
gekleidet sind. 

2. Die Oesterreichische Nationalbank .. 
3. Banken im Sinne des Kreditwesengesetzes, 

wenn folgende Voraussetzungen zutreffen: 
a) Der genehmigte Geschäftsgegenstand 

darf ausschließlich in der Übernahme 
von Bürgschaften und sonstigen Haftun
gen für Kredite und Darlehen mit oder 
ohne GeWährung von nicht rückzahlba
ren Zinsenzuschüssen sowie in der 
Durchführung allfälliger sonstiger 

Zuschußaktionen des Bundes oder eines 
Landes bestehen. 

b) Die Bank darf nach der Satzung oder der 
sonstigen Rechtsgrundlage und der tat
sächlichen Geschäftsführung keinen 
Gewinn anstreben; ihre Eigentümer oder 
Anteilseigner dürfen keine Gewinnan
teile oder sonstigen Zuwendungen aus 
Mitteln der Bank erhalten. 

c) Die Bank darf keine Person durch Ver
waltungsausgaben, die dem Zweck der 
Bank fremd sind, und kein V orstandsmit
glied, keinen Geschäftsführer und kein 
Aufsichtsratsmitglied durch unverhältnis
mäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

d) Bei Auflösung der Bank dürfen die 
Eigentümer oder Anteilseigner jene 
Kapitalanteile nicht zurückerhalten, die 
zur Deckung von Verlusten aus im Zeit
punkt der Auflösung bestehenden Ver
pflichtungen aus Bürgschaften und son
stigen Haftungen benötigt werden; das 
restliche Vermögen der Bank darf nur im 
Rahmen des genehmigten Geschäftsge
genstandes verwendet werden. 

4. Beteiligungsfondsgesellschaften im Sinne des 
§ 3 des Beteiligungsfondsgesetzes hinsicht
lich des einem Beteiligungsfonds ab dem 
Zeitpunkt der Bewilligung der Fondsrichtli
nien (§ 15 des Beteiligungsfondsgesetzes ) 
zuzurechnenden Teiles des Einkommens, 
wenn Tür diesen Teil der Gesellschaft ein 
gesonderter Rechnungskreis besteht. Die auf 
eigene Genußscheine der Beteiligungsfonds
gesellschaft entfallenden Ausschüttungen des 
Jahresüberschusses im Sinne des § 10 Abs. 2 
des Beteiligungsfondsgesetzes sind steuer
pflichtig. 

5.Personengemeinschaften in den Angelegen
heiten der Bodenreform (Art. 12 Abs. 1 Z 3 
des Bundes-Verfassungsgesetzes), weiters 
Siedlungsträger, wenn und soweit sie nach 
den zur Ausführung des § 6 Abs. 2 des Land
wirtschaftlichen Siedlungs-Grundsatzgeset
zes erlassenen landesgesetzlichen Vorschrif
ten anerkannt sind. 
Sie sind insoweit unbeschränkt steuerpflich
tig, als sie 

einen Gewerbebetrieb unterhalten, der 
über den Umfang eines Nebenbetriebes 
hinausgeht, oder 
einen solchen Gewerbebetrieb verpach
ten, oder 
Grundstücke entgeltlich für andere als 
land- und forstwirtschaftliche Zwecke 
zur Nutzung überlassen. 

6. Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 2, die 
der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger 
oder kirchlicher Zwecke nach Maßgabe der 
§§ 34 bis 47 der Bundesabgabenordnung die
nen. 
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7. Rechtsfähige Pensions-, Unterstützungs
und Hilfskassen nach Maßgabe des § 6. ! 

8. Kleine Versicherungsvereine im Sinne Ides 
§ 62 des Versicherungs aufsichts gesetzes; I die 
nicht unter Z 7 fallen, wenn ihre Beitragsein
nahmen im Durchschnitt der letzten drei 
Wirtschaftsjahre (einschließlich des im t er
anlagungsjahr endenden Wirtschaftsjahtes) 
60 000 S jährlich nicht überstiegen haberi. 

9. a) Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf
ten, deren Zweck und tatsächlißher 
Geschäftsbetrieb sich auf die gembin
schaftliche Benutzung land- und fdrst
wirtschaftlicher Betriebseinrichtudgen 
oder Betriebsgegenstände durch ihre 
Mitglieder beschränkt (zB ZU(jht-, 
W eide-, Maschinengenossenschaftenj. 

b) Winzergenossenschaften, deren tatsäthli
cher Geschäftsbetrieb sich auf die B~ar
beitung oder Verwertung der voh .den 
Mitgliedern selbst gewonnenen landwirt
schaftlichen Erzeugnisse beschdnkt, 
wenn die Bearbeitung oder Verwertiung 
im Bereich der Landwirtschaft liegt. I! 

Die Steuerbefreiung geht nicht verloren, 
wenn die Genossenschaften im Rahlnen 
,ihres Geschäftsbetriebes Hilfsgeschäfte itäti-
gen. I 

10. Bauvereiniguq,gen, die nach dem Wohnungs
gemeinnützigkeitsgesetz als gemeinnützig 
anerkannt sind, wenn sich der Betrieb I auf 
Geschäfte im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3'1 des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes I be
schränkt. Tätigen sie Geschäfte außerhalb 
der in § 7 Abs. 1 bis 3 des Wohnungsgemein
nützigkeitsgesetzes bezeichneten Art, a~sge
nommen die verzinsliche Anlage von Kapi
talvermögen und die entgeltliche Übe~las
sung unbeweglichen Vermögens, hat I die 
Finanzlandesdirektion auf Antrag die ubbe
s~hränkte Steuerpflicht bescheidmäßigi auf 
dIese Geschäfte unter der Auflage zu 
beschränken, daß für diese Geschäftd ein 
gesonderter Rechnungskreis besteht. W ~iters 
hat die Finanzlandesdirektion im Zweifels
fall auf Antrag festzustellen, ob ein gepl~ntes 
Geschäft u~ter §? ~bs. 1 bis 3 des Toh
nungsgememnützigkeitsgesetzes fällt pder 
nicht. § 35 des Wohnungs gemeinnützigkeits
gesetzes bleibt unberührt. Der jewJilige 
Antrag ist vor Aufnahme dieser Geschäfte zu 
H~ffi. I 

Pensions- und Unterstützungskassen l 

§ 6. (1) Pensionskassen sind von der Köber-
schaftsteuer befreit, wenn sie ! 
. - einer staatlichen Aufsicht unterliegen urid 

für einen Kreis von mindestens 1 000 Lei
stungsberechtigten bestimmt sind und 
folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Sa~zung muß folgende Regelungen ent
halten: 
a) Die Kasse muß einen Rechtsanspruch auf 

Leistungen zwecks Alters- und Hinterblie
benenversorgung gewähren. Wird zusätz
lich eine Invaliditätsversorgung gewährt, 
muß auch ein Rechtsanspruch auf diese 
Versorgung bestehen. 

b) Der Kreis der Leistung~berechtigten der 
Kasse muß sich auf Zugehörige oder frü
here Zugehörige der Betriebe eines Arbeit
gebers oder mehrerer Arbeitgeber 
beschränken (Trägerunternehmen). Zu 
den Zugehörigen zählen auch Ehegatten 
und Kinder (§ 106 des Einkommensteuer
gesetzes 1988). 

c) Beiträge der Leistungsberechtigten dürfen 
die Summe der jährlichen Beiträge des 
Trägerunternehmens nicht übersteigen. 
Dies gilt nicht, solange das Trägerunter
nehmen die Beitragsleistungen unterbricht 
(§ 4 Abs. 4 Z 2 des Einkommensteuerge
setzes 1988). 

d) Die Pensionszusagen der Kasse dürfen 
80% des letzten laufenden Aktivbezugs 
nicht übersteigen. 

e) Der Leistungsberechtigte muß auch bei 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses einen 
Rechtsanspruch auf die Pension besitzen 
(Unverfallbarkeit), wenn er mehr als fünf 
Jahre Leistungsberechtigter war. 

f) Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses vor 
Eintritt des Versicherungsfalles dürfen die 
Ansprüche des Leistungsberechtigten aus 
eigenen Beiträgen und aus unverfallbar 
gewordenen Arbeitgeberbeiträgen abge
funden oder auf eine andere Pensions
kasse übertragen werden. 

g) Nach Eintritt des Versicherungsfalles d ür
fen abgefunden werden 

geringfügige Leistungen und 
- Leistungen zur Hinterbliebenenversor

gung. 
h) Den leistungsberechtigten Arbeitnehmern 

muß das Recht zustehen, an der Verwal
tung sämtlicher Beträge, die der Kasse 
zufließen, mitzuwirken. 

2. Die tatsächliche Geschäftsführung der Kasse 
muß auf die Erfüllung der ·in der Satzung 
unter Beachtung der Z 1 festgelegten Zwecke 
eingestellt sein. 

(2) Unterstützungskassen und sonstige HiIfskas
sen, die keinen Rechtsanspruch auf Leistungen 
gewähren, sind von der Körperschaftsteuer unter 
folgenden Voraussetzungen befreit: 

1. Der Kreis der Leistungsberechtigten der 
Kasse muß sich auf Zugehörige oder frühere 
Zugehörige der Betriebe 

eines Arbeitgebers oder 
mehrerer finanziell verbundener Unter
nehmen 

674 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 14

www.parlament.gv.at



8 674 der Beilagen 

beschränken (Trägerunternehmen). Zu den 
Zugehörigen zählen auch deren Angehörige. 
Angehörige sind nur der Ehegatte und Kinder 
(§ 106 des Einkommensteuergesetzes 1988). 

2. Der Kreis der Leistungsberechtigten muß in 
den Satzungen oder Geschäftsbedingungen 
der Kasse genau bezeichnet werden. Die 
Mehrzahl dieser Personen darf sich nicht aus 
dem Unternehmer oder dessen Angehörigen 
(Z 1) und bei Gesellschaften nicht aus den 
Gesellschaftern und deren Angehörigen (Z 1) 
zusammensetzen. 

3. Die ausschließliche,und unmittelbare Verwen
dung des Vermögens und der Einkünfte der 
Kasse muß satzungsmäßig und tatsächlich 
dauernd für Zwecke der Kasse gesichert sein. 

4. Die Leistungsberechtigten dürfen nicht zu 
laufenden Beiträgen oder zu sonstigen 
Zuschüssen verpflichtet sein. 

5. Die Leistungen der Kasse dürfen folgende 
Beträge nicht übersteigen: 

Als Pension (Pensionszu-
schuß) ................ 16 000 S jährlich, 
als Witwengeld ........ 12000 S jährlich, 
als Waisengeld. . . . . . . .. 4800 S jährlich 

für jede Waise, 
als Sterbegeld. . . . . . . . .. 2 000 S als 

Gesamtleistung. 
Sonstige Leistungen dürfen nur in Fällen der 
Hilfsbedürftigkeit und nur in angemessenem 

. Ausmaß gewährt werden. Hilfsbedürftigkeit 
liegt vor, wenn dem Leistungsempfänger 
zwangsläufig größere Aufwendungen entste
hen, die er ohne Beeinträchtigung seiner wirt
schaftlichen Lage nicht bestreiten kann. 

6. Den Zugehörigen oder den Betriebsräten des 
Trägerunternehmens muß satzungsmäßig und 
tatsächlich das Recht zustehen, an der Ver
waltung sämtlicher Beträge, die der Kasse 
zufließen, beratend mitzuwirken. 

7. Bei Auflösung der Kasse darf ihr Vermögen 
satzungsmäßig nur den Leistungsberechtigten 
zufallen. Darüber hinaus darf das Vermögen 
nur für gemeinnützige, mildtätige oder kirch
liche Zwecke im Sinne der Bundesabgaben
ordnung verwendet werden. 

(3) Erfüllt eine bestehende Kasse die in den 
Abs. 1 und 2 genannten Voraussetzungen erst im 
Laufe eines Kalender(Wirtschafts)jahres, so tritt die 
Steuerbefreiung erst mit Beginn des folgenden. 
Kalender(Wirtschafts) jahres ein. 

2. TEl L 

EINKOMMEN 
3. ABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 
Einkommen, Einkommensermitt

lung 
§ 7. (1) Der Körperschaftsteuer ist das Einkom

men zugrunde zu legen, das der unbeschränkt 

Steuerpflichtige innerhalb emes Kalenderjahres 
bezogen hat. 

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Ein
künfte aus den im § 2 Abs. 3 des Einkommensteuer
gesetzes 1988 aufgezählten Einkunftsarten nach 
Ausgleich mit Verlusten, die sich aus den einzelnen 
Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug der Son
derausgaben (§ 8 Abs.4), der Sanierungsgewinne 
(§ 23 Z 1) sowie des Freibetrages für begünstigte 
Zwecke (§ 23 Z 2). Wie das Einkommen zu ermit
teln ist, bestimmt sich nach dem Einkommensteuer
gesetz 1988 und diesem Bundesgesetz. 

(3) Bei Steuerpflichtigen, die auf Grund der 
Rechtsform nach handelsrechtlichen Vorschriften 
zur Buchführung verpfl~chtet sind, sind alle Ein
künfte (§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 
1988) den Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 23 
Z 1 des Einkommensteuergesetzes 1988) zuzurech
nen. Bei Betrieben gewerblicher Art (§ 2), die nach 
handelsrechtlichen Vorschriften zur Buchführung 
verpflichtet sind, und bei Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften ist der Gewinn nach § 5 
des Einkommensteuergesetzes 1988 zu ermitteln. 

(4) Bei unter Abs. 3 fallenden Steuerpflichtigen 
bleiben Gewinne aus der Veräußerung einer inter
nationalen Schachtelbeteiligung insoweit außer 
Ansatz, als weder für die gesamte Beteiligung noch 
für Teile hievon der niedrigere Teilwert angesetzt 
worden ist (§ 6 Z 2 lit. ades Einkommensteuerge
setzes 1988). Eine internationale Schachtelbeteili
gung liegt vor, wenn der Steuerpflichtige an auslän
dischen Gesellschaften, die einer inländischen 
Kapitalgesellschaft vergleichbar sind, nachweislich 
in Form von Gesellschaftsanteilen seit mindestens 
zwölf Monaten vor dem für die Ermittlung des 
Einkommens maßgebenden Bilanzstichtag ununter
brochen und unmittelbar mindestens zu einem 
Viertel beteiligt ist. Die Frist von zwölf Monaten 
gilt nicht für Anteile, die auf Grund einer Kapital
erhöhung erworben worden sind, soweit sich das 
Beteiligungsausmaß dadurch nicht erhöht hat. 

(5) Gewinnermittlungszeitraum ist das Wirt
schaftsjahr. Das Wirtschaftsjahr deckt sich grund
sätzlich mit dem Kalenderjahr. 

(6) Steuerpflichtige, die nach handelsrechtlichen 
Vorschriften zur Buchführung verpflichtet sind, 
und buchführende Steuerpflichtige, die Land- und 
Forstwirtschaft betreiben, dürfen ein vom Kalen
derjahr abweichendes Wirtschaftsjahr haben; in 
diesem Fall ist der Gewinn bei Ermittlung des Ein
kommens für jenes Kalenderjahr zu berücksichti
gen, in dem das Wirtschaftsjahr endet .. § 2 Abs. 6 
und 7 des Einkommensteuergesetzes 1988 ist anzu
wenden. 

Einlagen, Entnahmen und Einkom
mensverwendung 

§ 8. (1) Bei der Ermittlung des Einkommens blei
ben Einlagen und Beiträge jeder Art insoweit außer 
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Ansatz, als sie von Personen in ihrer Eigenschafl als rung der organisatorischen und wirtschaftli-
Gesellschafter, Mitglieder oder in ähnlicher Eigen- chen Struktur im Zusammenhang mit einer 
schaft geleistet werden. I wesentlichen Änderung der Gesellschafter-

·d I struktur auf entgeltlicher Grundlage nach 
(2) Für ie Ermittlung des Einkommens ist es dem Gesamtbild der Verhältnisse wirtschaft-

ohne Bedeutung, ob das Einkommen I 
im Wege offener oder verdeckter Ausschüt- lich nicht mehr gegeben ist (Mantelkauf). 

Dies gilt nicht, wenn diese Änderungen zum tungen verteilt oder I 
Zwecke der Sanierung des Steuerpflichtigen 

entnommen oder i mit dem Ziel der Erhaltung eines wesentli-
- in anderer Weise verwendet wird. I chen Teiles betrieblicher Arbeirsplätze erfol-
(3) Eine Einkommensverwendung ist auch anzu- gen. 

nehmen bei: I 

1. Ausschüttungen jeder Art I 

auf Partizipationskapital Im Sinne I des 
Kreditwesengesetzes und des V ersi~he-
rungsaufsichtsgesetzes sowie ! 

auf Genußrechte, mit denen das Recht auf 
Beteiligung am Gewinn und am Liq~ida
tionsgewinn des Steuerpflichtigen ver!>un-
den ist. I 

2. Rückvergütungen, die von Erwerbs- iund 
Wirtschaftsgenossenschaften in Form i von 
Kaufpreisrückvergütungen, Kaufpreisnach-

I 
zahlungen oder Unkostenvergütungen 
gewährt werden und aus dem Mitglieddrge
schäft erwirtschaftet wurden. Dies gilt luch 
für Rückvergütungen det Verbrauchergebos
senschaften, die das im § 13 genannte Hö~hst-
ausmaß übersteigen. I 

3. Zuwendungen des Organträgers (§ 9 AQs. 3) 
an Gesellschafter der Organgesellschaft ' (§ 9 
Abs. 2) als Ausgleich für entgehende J\us
schüttungen (Dividendengarantie). Diesl gilt 
auch, wenn die Voraussetzungen des § 9 Richt 

I· I vor legen. 

(4) Folgende Ausgaben sind bei der Ermittlung 
des Einkommens als Sonderausgaben abzuziehen, 
soweit sie nicht Betriebsausgaben oder WerbJngs-
kosten darstellen: I 

1. Ausgaben im Sinne des § 18 Abs. 1 Z 1, 6! und 
7 des Einkommensteuergesetzes 1988. I 

2. Bei Kapitalgesellschaften und Erwerbs- i und 
Wirtschaftsgenossenschaften die VermQgen
steuer und die Abgabe nach dem ErbscHafts
steueräquivalentgesetz. Dies gilt für andere 
Steuerpflichtige, die Partizipationskapital l aus
geben, anteilig im Verhältnis des eingezahlten 
Partizipationskapitals zum gesamten Eig~nka
pital (§ 12 Abs. 4 und 6 des Kreditwesen~eset
zes, §§ 34, 41 und 73 c des Versicherungsauf
sichtsgesetzes). Dieses Verhältnis ist I auf 
Grund der Werte des Jahresabschlusse~ des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres zu e~mit
teIn und ist bis zum Ende jenes wirtscliafts
jahres maßgebend, In dem neues Partizipa-
tionskapital eingezahlt wird. i 

3. Der Verlustabzug im Sinne des § 18 p;.bs. 6 
und 7 des Einkommensteuergesetzes 1988. 
Der Verlustabzug steht ab jenem Zeitpunkt 
nicht mehr zu, ab dem die Identität des ~teu
erpflichtigen infolge einer wesentlichen Ände-

I 

Organschaft 

§ 9. (1) Besteht zwischen einer Organgesellschaft 
(Abs.2) und dem Organträger (Abs. 3) ein Ergeb
nisabführungsvertrag (Abs. 4), dann ist der steuer
lich ermittelte Gewinn (Verlust) der Organgesell
schaftdem Organträger zuzurechnen. Sonderaus
gaben der Organgesellschaft mit Ausnahme von 
vororganschaftlichen Verlusten sind beim Organ
träger abzuziehen. 

(2) Organgesellschaften sind unbeschränkt steu
erpflichtige 

- Kapitalgesellschaften oder 
- Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 

die dem Organträger nach dem Gesamtbild der tat
sächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich 

, und organisatorisch derart untergeordnet sind, daß 
sie keinen eigenen Willen haben. Die Anteile der 
Organgesellschaft, die die finanzielle Eingliederung 
bewirken, müssen unmittelbar im Eigentum des 
Organträgers stehen. Die Merkmale der Unterord
nung müssen ab dem Beginn des Wirtschaftsjahres 
der Organgesellschaft gegeben sein. 

(3) Organträger sind unbeschränkt steuerpflich-
tige 

Kapitalgesellschaften, 
Erwerbs- und Wirtschafts genossenschaften, 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit im 
Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
oder 
Banken im Sinne des Kreditwesengesetzes, 
wenn sie Körperschaften sind, 

die die Merkmale der Überordnung im Sinne des 
Abs. 2 erfüllen. Organgesellschaften können 
Organträger sein. 

(4) Der Ergebnisabführungsvertrag ist eine Ver
einbarung' in der sich die Organgesellschaft ver
pflichtet, ihren ganzen Gewinn auf den Organträ
ger zu übertragen und der Organträger sich ver
pflichtet, den ganzen Verlust der Organgesellschaft 
zu übernehmen. Die Verpflichtung gilt auch dann 
als erfüllt, wenn die Organgesellschaft 

Rücklagen mit steuerlicher Wirkung oder 
gesetzliche Rücklagen oder 
andere Rücklagen in wirtschaftlich begründe
ten Fällen 

bildet. Der Vertrag muß vor dem Bilanzstichtag 
jenes Jahres abgeschlossen werden, für das er erst
mals gelten soll. 

674 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 9 von 14

www.parlament.gv.at



10 674 der B~ilagen 

(5) Das steuerliche Ergebnis der Organgesell
schaft im Sinne des Abs. 1 ist jenem Wirtschaftsjahr . 
des Organträgers zuzurechnen, in das der Bilanz
stichtag des Wirtschaftsjahres der Organgesell
schaft fällt. 

Befreiung für Beteiligungserträge 

§ 10. Von der Körperschaftsteuer sind Beteili
gungserträge befreit. Beteiligungserträge sind: 

1. Gewinnanteile jeder Art auf Grund einer 
Beteiligung an inländischen Kapitalgesell
schaften und Erwerbs- und Wirtschaftsgenos
senschaften in Form von Gesellschafts- und 
Genossenschaftsanteilen. 

2. Rückvergütungen von inländischen Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften nach § 8 
Abs.3 Z 2. 

3. Gewinnanteile jeder Art auf Grund einer 
Beteiligung an inländischen Körperschaften in 
Form von Genußrechten (§ 8 Abs. 3 Z 1). 

4. Gewinnanteile jeder Art auf Grund von Parti
zipationskapital im Sinne des Kreditwesenge
setzes und des Versicherungsaufsichtsgeset
zes. 

5. Gewinnanteile jeder Art auf Grund emer 
internationalen Schachtelbeteiligung (§ 7 
Abs.4). 

Abzugsfähige Aufwendungen und 
Ausgaben 

§ 11. (1) Bei der Gewinnermittlung gelten auch 
folgende Aufwendungen als Betriebsausgaben im. 
Sinne des Einkommensteuergesetzes 1988: 

1. Bei unter § 7 Abs. 3 fallenden Steuerpflichti
gen die von ihnen zu tragenden Aufwendun
gen, soweit sie mit Einlagen und Beiträgen 
(§ 8 Abs. 1) in unmittelbarem wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehen. 

2. Bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf
ten Rückvergütungen nach § 13. 

3. Bei Banken die Zuführung zur Hafirücklage 
nach § 14. 

4. Bei Versicherungsunternehmen die Zuführun
gen zu versicherungstechnischen Rückstellun
gen und Rücklagen sowie die Gewährung von 
Prämienrückerstattungen (Gewinnbeteiligun
gen) nach den §§ 15 bis 17. 

(2) Ist eine nach § 5 oder nach anderen Bundes
gesetzen befreite Körperschaft zum Teil unbe
schränkt steuerpflichtig, dürfen bei der Ermittlung 
der Einkünfte Aufwendungen und Ausgaben nur 
insoweit abgezogen werden, als sie mit steuerpflich
tigen Erträgen und Einnahmen in unmittelbarem 
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. 

Nichtabzugsfähige Aufwendungen 
und Ausgaben 

§ 12. (1) Bei den einzelnen Einkünften dürfen 
nicht abgezogen werden: 

1. Die Aufwendungen für die Erfüllung von 
Zwecken des Steuerpflichtigen, die durch 
Stiftung, Satzung oder sonstige Verfassung 
vorgeschrieben sind. 

2. Aufwendungen nach § 20 Abs. 1 Z 2 lit. b des 
Einkommensteuergesetzes 1988, die nicht 
schon unter § 8 Abs. 2 falkn, soweit sie nach 
allgemeiner Verkehrsauffassung unangemes
sen hoch sind. 

3. Repräsentationsaufwendungen nach § 20 
Abs. 1 Z 3 des Einkommensteuergesetzes 
1988. 

4. Geld- und Sachzuwendungen nach § 20 
Abs. 1 Z 5 des Einkommensteuergesetzes 
1988. 

5. Aufwendungen zu gemeinnützigen, mildtäti
gen oder kirchlichen Zwecken und andere 
freiwillige Zuwendungen (Spenden), soweit 
sie nicht nach § 4 Abs. 4 Z 5 und 6 des Ein
kommensteuergesetzes 1988 oder nach § 8 
Abs. 4 Z 1 abzugsfähig sind. 

6. Die Steuern vom Einkommen und sonstige 
Personensteuern sowie die Abgabe nach dem 
Erbschaftssteueräquivalentgesetz, soweit sie 
nicht unter § 8 Abs. 4 Z 2 fallen, und die 
Umsatzsteuer, die auf nichtabzugsfähige Auf
wendungen entfällt. 

7. Die Hälfte der Vergütungen jeder Art, die an 
Mitglieder des Aufsichtsrates, Verwaltungs
rates oder andere mit der Überwachung der 
Geschäftsführung beauftragte Personen für 
diese Funktion gewährt werden. Dies gilt 
auch für Reisekostenersätze, soweit sie die im 
§ 26 Z 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 
angeführten Sätze übersteigen. 

(2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der Ein
künfte Aufwendungen und Ausgaben, soweit sie 
mit nicht steuerpflichtigen Vermögensvermehrun
gen und Einnahmen in unmittelbarem wirtschaftli
chen Zusammenhang stehen, nicht abgezogen wer
den. 

4. ABSCHNITT 
Sondervorschriften für Erwerbs- und Wirtschafts

genossenschaften 

Rückvergütungen bei Verbraucher
genossenschaften 

§ 13. Verbrauchergenossenschaften können bei 
der Ermittlung des Gewinnes Vergütungen abzie
hen, die bei Beginn des Wirtschaftsjahres dem 
Grunde und der Höhe nach feststehen und den 
Mitgliedern daher bei Bezug der Ware einen genau 
bezeichneten Rechtsanspruch auf die Auszahlung 
der Rückvergütung gewähren, soweit sie 1 % des 
Mitgliederumsatzes nicht übersteigen. 

5. ABSCHNITT 
Sondervorschriften für Banken 

Haftrücklage 

§ 14. (1) Die Zuführung zur Haftrücklage (§ 12 
Abs. 10 des Kreditwesengesetzes) ist insoweit 

674 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)10 von 14

www.parlament.gv.at



67 f der Beilagen 11 

abzugsfähig, als ihre Bemessungsgrundlage I das Prä m i e n r ü c k e r s tat tun gen (G e w i n n-
arithmetische Mittel der in den Monatsausw~isen b e te i I i gun gen) 
(§ 24 Abs. 13 des Kreditwesengesetzes) für did vor 
dem Monat des Bilanzstichtages gelegenen Monate 
des Wirtschaftsjahres enthaltenen Aktivposten I und 
der Eventualverpflichtungen abzüglich hiefür gebil
deter Rückstellungen um nicht mehr als 15 % Über-
steigen. 1 

(2) Die bestimmungsgemäße Verwendung I der 
Haftrücklage bleibt bei der Ermittlung des EinRom
mens außer Ansatz, die nächstfolgenden Zufü~run
gen zur Rücklage sind in Höhe der bestimmungs
gemäß verwendeten Rücklage nicht abzugsfähig. 

I 
(3) Eine pauschale Wertberichtigung für Förde

rungen ist im Jahresabschluß nur insoweit zul~ssig, 
als sie den Betrag der Haftrücklage einschließlich 
einer Sonderhaftrücklage (Abschnitt I Ar/;. III 
Abs.2 Z 2 lit. c des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 325/ 
1986) übersteigt. ! 

6. ABSCHNITT 

I 
I 

I 

Sondervorschriften für Versicherungsuntemehken 

Versicherungstechnische RücksJel-
lungen 

I 

§ 15. (1) ZufÜhrungen zu versicherungstethni-
schen Rückstellungen sind insoweit abzugsf~hig, 
als es sich um echte Schuldposten oder um P6sten 
handelt, die der Rechnungsabgrenzung di~nen. 
Dabei dürfen die versicherungstechnischen Rück
stellungen den Betrag nicht übersteigen, de~ zur 
Sicherstellung der Verpflichtungen aus den am 
Bilanzstichtag bestehenden V ersicherungsvert~ägen 
erforderlich ist. 

I
1 

(2) Zuführungen zu Rückstellungen zum IAus
gleich des schwankenden Jahresbedarfes sind insbe-

I sondere unter folgenden Voraussetzungen abzugs-
f h· ! ä Ig: 

1. Es muß nach den Erfahrungen in dem b~tref
fenden Versicherungszweig mit erhebl~chen 
Schwankungen des Jahresbedarfes zu rec/men 
sein. I 

2. Die Schwankungen des Jahresbedarfes dürfen 
nicht durch die Prämien ausgeglichen wetden. 
Sie müssen aus den am Bilanzstichtag Beste
henden Versicherungsverträgen herruhren 
und dünen nicht ,durch Rückversicherungen 
gedeckt sein. 

Risikorücklage 

§ 16. Die Zuführung zur Risikorücklage gemäß 
§ 73 a .. d~s 'Y ersich~rungsaufsichtsgesetzesi ist 
abzugsfahlg. Die Auflösung der Rücklage erhöht 
den Gewinn oder vermindert den Verlust des 
betreffenden Wirtschaftsjahres. I 

I, 

§ 17. (1) Für Prämienrückerstattungen (Gewinn
beteiligungen), die auf Grund des Ergebnisses des 
direkten Versicherungsgeschäftes im Eigenbehalt 
gewährt werden, gilt folgendes: 

1. Prämienrückerstattungen (Gewinnbeteiligun
gen) im Lebens-, Kranken- oder Unfallversi
cherungsgeschäft mit Prämienrückgewähr 
sind abzugsfähig. 

2. Prämienrückerstattungen (Gewinnbeteiligun
gen) in anderen Versicherungszweigen sind 
nur insoweit abzugsfähig, als sie in diesen 
Versicherungs zweigen insgesamt die auf das 
Wirtschaftsjahr entfallenden Prämieneinnah-
men 

zuzüglich einer Verminderung der versi
cherungstechnischen Rückstellungen und 
der den versicherungstechnischen Rück
stellungen einschließlich der Rückstel
lungen für Prämienrückerstattungen (Ge
winnbeteiligungen) zuzuordnenden 
Nettoerträge der Kapitalanlagen, und 
abzüglich der auf das Wirtschaftsjahr ent
fallenden Versicherungsleistungen, Erhö
hungen der versicherungstechnischen 
Rückstellungen und Aufwendungen für 
den Versicherungsbetrieb 

nicht übersteigen. Bei Versicherungsunterneh
men, die ausschließlich das Rückversiche
rungsgeschäft betreiben, ist das Rückversichec 
rungsgeschäft dem direkten Versicherungsge
schäft gleichzuhalten. 

(2) Für Rückstellungen für Prämienrückerstat
tungen (Gewinnbeteiligungen) gilt folgendes: 

1. Zuführungen sind bei Zutreffen der V oraus-
setzungen des Abs. 1 abzugsfähig, 

wenn die ausschließliche bestimmungsge
mäße Verwendung dieser Rückstellungen 
nach dem Geschäftsplan gesichert ist und 
soweit die noch nicht verwendeten Rück
stellungen das unter Bedachtnahrne' auf 
eine kontinuierliche Prämienrückerstat
tung für Leistungen aus den am Bilanz
stichtag laufenden Versicherungsverträ
gen erforderliche Ausmaß nicht überstei
gen. 

2. Jene Teile der Rückstellungen gelten als 
bereits verwendet, die spätestens bei Geneh
migung des Abschlusses des Wirtschaftsjahres 
durch die satzungsmäßig zuständigen Organe 
mit der Maßgabe beschlossen werden, daß sie 
spätestens an dem auf die Beschlußfassung 
folgenden Bilanzstichtag oder in dem auf ~die 
Beschlußfassung folgenden Kalenderjahr 

den einzelnen Versicherungsnehmern gut
zuschreiben oder 
bis zum Ende des auf die Beschlußfassung 
folgenden Kalenderjahres bar auszuzah
len oder 
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auf fällig werdende Prämien anz'urechnen 
sind. 

3. Die ausschließliche Verwendung der Rück
stellungen für Prämienrückerstattungen 
(Gewinnbeteiligungen) im Lebens-, Kranken
oder Unfallversicherungsgeschäft mit Prä
mienrückgewähr gilt auch insoweit als gesi
chert, als Beträge nach dem Geschäftsplan mit 
Genehmigung der Versicherungs aufsichts be
hörde in Ausnahmefällen aus diesen Rückstel
lungen entnommen werden dürfen, um die 
dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen 
aus den Versicherungsverträgen zu gewährlei
sten. 

(3) Versicherungsunternehmen haben minde
stens 10% des nach den Vorschriften des Einkom
mensteuergesetzes 1988 und dieses Bundesgesetzes 
ermittelten Gewinnes zu versteuern, von dem der 
für die Versicherten bestimmte Anteil noch nicht 
abgezogen ist. 

7. ABSCHNITT 

Einkommensermittlung bei Beginn und Ende der 
~ Steuerpflicht 

Beginn und Ende einer Steuerbe
freiung 

§ 18. (1) Wird eine unbeschränkt steuerpflichtige 
Körperschaft von der unbeschränkten Körper
schaftsteuerpflicht befreit, hat sie zum Zeitpunkt 
des Endes der Steuerpflicht den Buchwert der 
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens dem 
gemeinen Wert dieser Wirtschaftsgüter gegenüber
zustellen und den Unterschiedsbetrag der Besteue
rung zugrunde zu legen. Von diesem Unterschieds
betrag ist bei einem nicht unter § 7 Abs. 3 fallenden 
Steuerpflichtigen der Freibetrag gemäß § 24 Abs. 4 
des Einkommensteuergesetzes 1988 abzuziehen. 

(2) Wird eine von der unbeschränkten Körper
schaftsteuerpflicht befreite Körperschaft unbe
schränkt steuerpflichtig, hat sie auf den Beginn der 
Steuerpflicht den gemeinen Wert der Winschafts
güter des Betriebsvermögens anzusetzen. Ist Grund 

, I,md Boden innerhalb der letzten zehn Jahre ange
schafft worden, dann sind aber seine Anschaffungs
kosten fortzuführen. 

(3) Beginnt oder endet die unbeschränkte Steuer
pflicht nicht zur Gänze, gelten die Abs. 1 und 2 für 
die betroffenen Teile .. 

Au fl ö s u n gun d Ab wie k I u n g (L i q u i -
'. da ti 0 n) 

§ 19. (1) Erfolgt bei einem unter § 7 Abs. 3 fal
lenden Steuerpflichtigen, der seine Auflösung 
beschlossen hat, tatsächlich die Abwicklung, ist der 
Besteuerung der Liquidationsgewinn zugrunde zu 
legen. 

(2) Liquidationsgewinn ist der im Zeitraum der 
Abwicklung erzielte Gewinn, der sich aus der 
Gegenüberstellung des Abwicklungs-Endvermö
gens und des Abwicklungs-Anfangsvermögens 
ergibt. 

(3) Der Besteuerungszeitraum darf drei Jahre 
nicht übersteigen. Das Finanzamt kann diesen Zeit
raum in berücksichtigungswürdigen Fällen auf 
Antrag verlängern. 

(4) Abwicklungs-Endvermögen ist das zur Ver
teilung kommende Vermögen. Sind im Abwick
lungs-Endvermägen nicht veräußerte Wirtschafts
güter enthalten, sind sie mit dem gemeinen Wert 
anzusetzen. 

(5) Abwicklungs-Anfangsvermögen ist das 
Betriebsvermögen, das am Schluß des der Auflö
sung vorangegangenen Winschaftsjahres nach den 
Vorschriften über die Gewinnermittlung anzuset
zen war. Wird die Auflösung im Wirtschaftsjahr 
der Gründung (Errichtung) beschlossen, ist 
Abwicklungs-Anfangsvermögen das eingezahlte 
Kapital. 

(6) Auf die Gewinnermittlung sind im übrigen 
die sonst geltenden Vorschriften anzuwenden. 

(7) Erfolgt bei einem nicht unter Abs. 1 fallenden 
Steuerpflichtigen die Abwicklung, richtet sich die 
Steuerpflicht nach den Vorschriften des Einkom
mensteuergesetzes 1988 und dieses Bundesgesetzes. 

Ver s c h m e I z u n g (F u s ion) und 
Umwandlung 

§ 20. (1) Geht das Vermögen einer Kapitalgesell
schaft mit oder ohne Abwicklung (Liquidation) auf 
einen anderen über, ist § 19 anzuwenden. 

(2) Für die Ermittlung des Liquidationsgewinnes 
tritt an die Stelle des zur Verteilung kommenden 
Vermögens der Wert der für die Übertragung des 
Vermögens gewährten Gegenleistung nach dem 
Stande im Zeitpunkt der tatsächlichen Übertragung 
aber nicht vor der Eintragung im Handelsregister. 
Soweit eine Gegenleistung in Form von neuen 
Gesellschaftsanteilen nicht geWährt wird, ist der 
Teilwert der Wirtschaftsgüter einschließlich selbst
geschaffener unkörperlicher Winschaftsgüter 
anzusetzen. 

(3) Die Liquidationsbesteuerung unterbleibt 
insoweit, als folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Das Vermögen einer inländischen Kapitalge
sellschaft muß als Ganzes auf eine andere 
inländische Kapitalgesellschaft gegen Gewäh
rung von Gesellschaftsrechten der überneh
menden Gesellschaft übergehen. 

2. Es muß sichergestellt sein, daß der nicht der 
Liquidationsbesteuerung unterzogene Gewinn 
später der Körperschaftsteuer unterliegt. 
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3. TE I L 5. TEl L 

ERHEBUNG DER STEUER 

13 

BESTEUERUNG BEI BESCHRÄNKTER I 
STEUERPFLICHT 

Einkünfte bei beschränkter Steuerpflicht I 

§ 21. (1) Bei beschränkt Steuerpflichtigen lim 
Sinne des § 1 Abs. 3 Z 1 gilt folgendes: i 

1. Die Steuerpflicht erstreckt sich nur auf J8in
künfte im Sinne des. § 9~ de~ EinkommenstF~
ergesetzes 1988. Wie die Emkünfte zu ermit
teln sind, bestimmt sich nach dem Einkdm
mensteuergesetz 1988 und diesem Bundesge-
setz. I 

2. Bei beschränkt Steuerpflichtigen, die hinsicht
lich einer Betriebsstätte nach handelsrecl~tli
chen Vorschriften zur Buchführung verpfli~h
tet sind, sind alle der Betriebsstätte zuzurebh
nenden Einkünfte als gewerbliche Einküdfte 
zu behandeln. Der Gewinn ist nach § 5 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 zu ermittJln. 

I 

(2) Bei beschränkt Steuerpflichtigen im Sinne i:!es 
§ 1 Abs. 3 Z 2 und 3 erstreckt sich die Steuerpfli~ht 
auf Einkünfte, bei denen die Steuer durch Steuer-
abzug erhoben wird. Dies gilt nicht 1 

für Beteiligungserträge im Sinne des § 10 u1nd 
für Einkünfte innerhalb eines Beteiligungs
fonds (§ 1 des Beteiligungsfondsgesetzes).1 

4. TE I L 

TARIF 

Steuersatz 

§ 22. (1) Die Körperschaftsteuer vom Einkdm
men (§ 7 Abs. 2) oder vom Gesamtbetrag der Ein
künfte . beschränkt Steuerpflichtiger im Sinne des 
§ 21Abs. 1 beträgt 30%. 

I 
(2) Wenn das Einkommen oder der Gesamtbe-

trag der Einkünfte beschränkt Steuerpflichtiger 
nicht durch 100 S teilbar sind, dann sind Restbe
träge bis einschließlich SO S zu vernachlässigen ~nd 
Restbeträge von mehr als so S als volle 100 S Izu 
rechnen. I 

S · . dF·b ru·b··· 1 

amerungsgewtnn un rel etrag r egunstlg~e 

Zwecke I 

§ 23. Bei der Ermittlung des Einkommens (;§ 7 
Abs. 2) oder des Gesamtbetrages der Einkünfte 
beschränkt Steuerpflichtiger im Sinne des §121 
Abs. 1 sind nach Abzug der Sonderausgaben C§ 8 
Abs. 4) auszuscheiden:. I 

1. Jene Einkommensteile, die durch Vermehrpn
gen des Betriebsvermögens infolge eines 
gänzlichen oder teilweisen Erlasses von Sc~ul
den zum Zwecke der Sanierung entstanden 
sind. i 

2. Bei Körperschaften im Sinne des § 5 Z 6 ein 
Betrag in Höhe des Einkommens, höchstbns 
jedoch 100000 S. I 

§ 24. (1) Die Körperschaftsteuer wird nach 
Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum) 
nach dem Einkommen oder dem Gesamtbetrag der 
Einkünfte beschränkt Steuerpflichtiger im Sinne 
des § 21 Abs. 1 veranlagt, das der Steuerpflichtige 
in diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat. 

(2) Die Körperschaftsteuer für Einkünfte, die 
dem' Steuerabzug unterliegen, gilt bei beschränkt 
Steuerpflichtigen durch den Steuerabzug als abge
golten, außer es ergibt sich aus den Vorschriften 
des Einkommensteuergesetzes 1988, daß eine Ver-

. anlagung zu erfolgen hat. 

(3) Die Vorschriften des Einkommensteuergeset
zes 1988 über die Veranlagung und die Entrichtung 
der Steuer sind entsprechend anzuwenden. 

6. TEIL 

VERWEISE AUF ANDERE BUNDESGE
SETZE 

§ 25. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

7. TEl L 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIF
TEN 

Inkrafttreten und Aufhebung 

§ 26. (1) Dieses Bundesgesetz ist anzuwenden, 
1. wenn die Körperschaftsteuer veranlagt wird, 

erstmalig bei der Veranlagung für das Kalen
derjahr 1989, 

2. wenn die Körperschaftsteuer durch Abzug 
erhoben wird, für die Zeit ab 1. Jänner 1989. 

(2) Das Körperschaftsteuergesetz 1966 ist letzt
malig anzuwenden, 

1. wenn die Körperschaftsteuer veranlagt wird, 
bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 
1988, 

2. wenn die Körperschaftsteuer durch Abzug 
erhoben wird, für die Zeit bis 31. Dezember 
1988. 

(3) Abweichend von Abs. 1 und 2 gilt folgendes: 
1. § 8 Abs. 3 Z 3 und § 18 sind auf alle nicht 

rechtskräftigen Veranlagungen anzuwenden. 
2. a) § 8 Abs. 4 Z 3 ist anzuwenden auf Mantel

käufe, die in Wirtschaftsjahren erfolgen, 
die nach dem 31. Dezember 1988 enden. 

b) § 117 Abs.6 des Einkommensteuergeset
zes 1988 ist anzuwenden. 

3. § 14 Abs. 3 ist erstmalig ab der Veranlagung 
für das Kalenderjahr 1987 anzuwenden. 
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(4) Für gemeinnützige Bauvereinigungen im 
Sinne des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes gilt 
folgendes: 

1. § 1 Abs.3 des Wohnungsgemeinnützigkeits
gesetzes ist für Wirtschaftsjahre anzuwenden, 
die vor dem 1. Jänner 1989 enden. 

2. § 5 Z 10 ist erstmalig für jenes Wirtschaftsjahr 
anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 
1988 endet. Bei gemeinnützigen Bauvereini
gungen, die am Beginn des. im ersten Satz 
genannten Wirtschaftsjahres Geschäfte außer
halb der in § 7 Abs. 1 bis 3 des Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetzes bezeichneten Art 
tätigen, ist der Bescheid der Finanzlandesdi
rektion für dieses Wirtschaftsjahr unter der 
Voraussetzung wirksam, . daß der Antrag 
innerhalb von drei Monaten ab Beginn des 
Wirtschaftsjahres gestellt wird. Der Antrag 
muß jedoch in keinem Fall vor dem 1. April 
1989 gestellt werden. 

(5) Pensionskassen, die nach § 6 des Körper
schaftsteuergesetzes 1966 befreit waren und die 

Voraussetzungen für die Körperschaftsteuerbefrei
ung nach § 6 am 1. Jänner 1989 nicht erfüllen, blei
ben steuerfrei, wenn der Aufsichtsbehötde eine ent
sprechende Satzungsänderung bis 31. Dezember 
1989 angezeigt wird. 

(6) Hat ein Organträger im Sinne des § 8 Abs. 4 
des Körperschaftsteuergesetzes 1966 ein abwei
chendes Wirtschaftsjahr, ist das Einkommen der 
Organgesellschaft für das Jahr 1988 dem Einkom
men des Organträgers für das Jahr 1988 zuzurech
nen. 

(7) Beziehen sich bundesgesetzliche Vorschriften 
auf Bestimmungen des Körperschaftsteuergesetzes 
1966, treten an die Stelle dieser Bestimmungen die 
entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgeset
zes. 

Vollziehung 

§ 27. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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